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001 Verwaltungsrecht allgemein

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §36 Abs1;

VwGG §36 Abs8;

VwRallg;

Rechtssatz

Nach Eingang der Verwaltungsakten beim VwGH und nach Erhalt einer Kopie der behördlichen Gegenschrift kann eine

ergänzende Äußerung seitens des Fremden erstattet werden und besteht auf diese Weise die Möglichkeit,

ursprüngliche Informationslücken bei der Beschwerdeverfassung zu kompensieren.

Schlagworte

Individuelle Normen und Parteienrechte Rechtsanspruch Antragsrecht Anfechtungsrecht VwRallg9/2
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